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S c h l u s s b e k a n n t m a c h u n g 
 

 
3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Stadtteil Bigge  

(Bereich Gewerbegebiet „Auf der Heide“) 
 

 
 
 
Die vom Rat der Stadt Olsberg am 08.07.2010 beschlossene 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes ist gemäß § 6 des Baugesetzbuches von der Bezirksregierung in Arnsberg mit 
Verfügung vom 27.07.2010 (Az. 35.2.1-1.4-HSK-8/10) genehmigt worden. 
 
Der Bereich der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ist aus dem Anlageplan ersichtlich. 
 
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes, die Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung gem. § 6 Abs. 5 BauGB werden ab sofort bei der Stadtverwaltung Olsberg, Bigger 
Platz 6, II. OG, Z. 217, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.  
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) in der z. Z. gülti-
gen Fassung über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisherige zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 

 Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, zu 
beantragen. 

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Gem. § 215 BauGB ist eine Verletzung von Vorschriften nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Be-
stimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

 
 a) eine  vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

 ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
 plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Durchführung des Genehmigungsverfahrens, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die 
aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung erforderlichen Hinweise werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ols-
berg gem. § 6 Abs. 5 BauGB wirksam. 
 
 
Olsberg, den 02. August 2010 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 



Vor den Dörnen 

59939 Olsberg 
Gemeinde: Olsberg bearbeitet von: S. Vorderwülbecke 

bearbeitet am: 13.08.2009 



 

 

S c h l u s s b e k a n n t m a c h u n g 
 

 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 105 „Auf der Heide“  

im Stadtteil Bigge  
 

 
 
 
Der Rat der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 08.07.2010 die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 105 „Auf der Heide“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung sowie die Begrün-
dung beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, diese Änderung öffentlich bekannt zu 
machen.  
 
Der Änderungsbereich ist aus dem Anlageplan ersichtlich. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes, die Begründung und die zusammenfassende Erklä-
rung gem. § 10 Abs. 4 BauGB werden ab sofort bei der Stadtverwaltung Olsberg, Bigger Platz 
6, Fachbereich 3 - Bauen und Stadtentwicklung, Z. 217, während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) in der z. Z. gültigen 
Fassung über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisherige zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen. 

 Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, zu 
beantragen. 

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Gem. § 215 BauGB ist eine Verletzung von Vorschriften nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

 ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
 nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 3. Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 105 „Auf der Heide“ im Stadtteil Bigge einschließ-
lich des Satzungsbeschlusses, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die aufgrund des Bauge-
setzbuches und der Gemeindeordnung erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 105 „Auf der Hei-
de“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 

Olsberg, den  02. August 2010   
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 
 



bearbeitet am: 14.08.2009 



 

 

S c h l u s s b e k a n n t m a c h u n g 
 

 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 226 „Ochsenberg II“  

im Stadtteil Antfeld gem. § 13 BauGB  
 

 
 
 
Der Rat der Stadt Olsberg  hat in seiner Sitzung am 08.07.2010 die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 226 „Ochsenberg II“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung sowie die Begrün-
dung beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, diese Änderung öffentlich bekannt zu 
machen. 
 
Der Änderungsbereich ist aus dem Anlageplan ersichtlich. 
 
Der geänderte Bebauungsplan und die Begründung werden ab sofort bei der Stadtverwaltung 
Olsberg, Bigger Platz 6,  Fachbereich 3 - Bauen und Stadtentwicklung, Z. 217, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) in der z. Z. gültigen 
Fassung über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisherige zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen. 

 Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, zu 
beantragen. 

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Gem. § 215 BauGB ist eine Verletzung von Vorschriften nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich bei der Stadt Olsberg, 59939 Olsberg, unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

 ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
 plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 226 „Ochsenberg II“ im Stadtteil Antfeld ein-
schließlich des Satzungsbeschlusses, Ort und Zeit der Bereithaltung sowie die aufgrund des 
Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung erforderlichen Hinweise werden hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 226 „Ochsenberg 
II“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
Olsberg, den 20. Juli 2010 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 



bearbeitet am: 23.02.201 0 



 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
Bebauungsplan Nr. 6 „Vorderwülbecke“ im Stadtteil Olsberg 

- Beschluss zur Aufhebung gem. § 2 BauGB - 
 

 
 
 
Der Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 
06.07.2010 beschlossen, das Satzungsverfahren zur Aufhebung des Bebauungspla-
nes Nr. 6 „Vorderwülbecke“ einzuleiten. 
 
Der Geltungsbereich / Aufhebungsbereich ist im Anlageplan dargestellt.  
 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 
 
 
Olsberg, den 02. August 2010 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 



"Vorderwül becke" 



  
 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Bauleitplanung 

 
 

 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Vorderwülbecke“  

 
Stadtteil Olsberg 

 
 
Der Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 06.07.2010 be-
schlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB zur Aufhebung des  
Bebauungsplanes Nr. 6 „Vorderwülbecke“ durchzuführen. 
 
 
 
Geltungsbereich / Aufhebungsbe-
reich des Bebauungsplanes: 
 

 
Der Aufhebungsbereich ist aus dem Anlageplan,  
M 1 : 2.000, ersichtlich 

 
 
 
 
 
Unterrichtung und Erörterung: 
 
 

 
Dienstag, den 31.08.2010, um 17.00 Uhr 

im Rathaus Olsberg, Bigger Platz 6, Raum 208 
 

 
 
Alle Interessierten haben Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, sich zu laufenden Bauleitplanungen im Rathaus Olsberg, Bigger Platz 6, Zimmer 217, 
beraten zu lassen. 
 
 
Olsberg, den  02. August 2010 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fischer 
 



"Vorderwülbecke" 

Gemeinde: Olsberg bearbeitet von: S. Vorderwülbecke 
bearbeitet am: 29.07.201 0 



Satzung 

über die 1. vereinfachte Änderung der Ergänzungssatzung in Olsberg 
(Bereich „Roter Weg" ) gem. § 34 Abc. 6 BauGB vom 19.07.2010 

Der Rat der Stadt Olsberg hat in seiner Sitzung am 08.07.2010 auf Grund der 5s 7 und 41 Abs. 

1 Satz 2 Buchstabe „P' der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) SGV. NRW. 2023 in der 
z. Z. gültigen Fassung und des § 34 Abc. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
27.08.1997 (BGBI. I. S. 2141) in der z. Zt. gültigen Fassung folgende 1. vereinfachte Änderung 

der Ergänzungssatzung in Olsberg (Bereich ,,Roter Weg") beschlossen: 

Artikel 1 

$ 1  
Lage und Abgrenzung des Ergänzungsgebietes 

Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil Olsberg - östlicher Bereich - und das Ergänzungsge- 
biet (Flurstück 143 tw., Flur 9, Gemarkung Olsberg) ist in dem Übersichtsplan (Auszug ausder 
Deutschen Grundkarte im Maßstab 1 : 5.000), dem Anlageplan 1 (Auszug aus der Deutschen 

Grundkarte im Maßstab 1 : 5.000) und dem Anlageplan 2 (Auszug aus dem Liegenschaftskatas- 

ter im Maßstab 1 : 1.000) dargestellt. Diese Karten sind Bestandteil der Satzung. 

Artikel 2 

§ 2 
Städtebauliche Festsetzungen 

entfällt. 

Artikel 3 

§ 7 
Rechtskraft der I. Änderung der Ergänzungssatzung 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Olsberg 
Der Bürgermeister 

Die vom Rat der Stadt Olsberg am 08.07.2010 beschlossene Satzung über die 1. vereinfachte 

Änderung der Ergänzungssatzung in Olsberg (Bereich "Roter Weg") wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge- 

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat- 

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

C) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

Olsberg, den 19. Juli 2010 

/'. 
(Fischer) 
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